
Der Oberbürgermeister Gesundheitsamt 

 

Anzeige nach § 17 TrinkwV Bleileitung im Trinkwasser für 

Wasserversorger und Installateure  

Stellt ein Wasserversorgungsunternehmen oder ein Installationsunternehmen fest, dass  

in einer Wasserversorgungsanlage Trinkwasserleitungen oder Teilstücke von Trinkwasser- 

leitungen aus dem Werkstoff Blei vorhanden sind, so hat er dies dem Gesundheitsamt 

unverzüglich schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Eine Anzeigepflicht nach §17 Satz 1 

TrinkwV besteht nicht, wenn das Vorhandensein von Trinkwasserleitungen oder Teilen 

davon aus dem Werkstoff Blei im Rahmen der Erfüllung eines Auftrags zu deren Stilllegung 

oder Entfernung festgestellt wird. 

 

Der Betreiber hat die aus der Wasserversorgungsanlage versorgten Verbraucher im  

Anschluss an die Information nach Satz 1 darüber zu informieren, wann die Wasser-

leitungen oder Teilstücke aus dem Werkstoff Blei voraussichtlich entfernt oder stillgelegt 

werden, sobald ihm diese Informationen vorliegen.  

Der Betreiber hat ab dem 13. Januar 2026 dem betroffenen Verbraucher in Textform zu 

erklären und in geeigneter Form nachzuweisen, dass er seiner Pflicht nach Absatz 1 

nachgekommen oder die Frist nach Absatz 2 verlängert worden ist. 

 

1. Anzeigende Person: 

Name oder Firma Ansprechpartner 

  

 

2. Inhaber der Wasserversorgungsanlage: 

Name oder Firma Anschrift 

  

 

3. Standort der Anlage: 

Anschrift PLZ, Ort 

  

 

In der aktuellen Trinkwasserverordnung wird der Grenzwert weiter abgesenkt: Ab dem 12.01.2028 gilt ein Grenzwert von 0,005 mg/l 

(entspricht 5 µg/l). Der Verordnungsgeber räumte den Gebäudeeigentümern und Wasserversorgern eine Übergangszeit bis 12.01.2026 

ein. Bis dahin müssen sie eventuell noch vorhandene Bleirohre und auch Teilstücke gegen Rohre aus besser geeignetem Material 

austauschen oder zumindest stilllegen. Bereits der seit 1. Dezember 2013 geltende Grenzwert ist in Trinkwasser, das durch Bleirohre 

geflossen ist, vermutlich nicht einzuhalten. Im Stagnationswasser wird er sogar oft um ein Vielfaches überschritten. Daher gab es zum 

vollständigen Austausch der Bleileitungen schon bisher eigentlich keine Alternative. Auch kleine Teilabschnitte aus Blei sind kritisch, denn 

im Kontakt mit anderen metallenen Werkstoffen können sie durch galvanische Korrosion unverhältnismäßig viel Blei ins Trinkwasser 

abgeben. 

 

53-24 Trinkwasser   

Ruhrorter Str. 195 

47119 Duisburg 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr 

Internet: www.duisburg.de 

Bank: Sparkasse Duisburg, IBAN: DE05 3505 0000 0200 2004 00 

Weitere Hinweise für Menschen mit Behinderungen und 

Bankverbindungen finden Sie auf duisburg.de/hinweise 

 

Call Duisburg 

02 03 94 00 0 

 

Servicetelefon der Stadt 

 

 

http://www.duisburg.de/

